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Fuünf und Zwanzigſter Jahrgang.
3. Quartal. Sonnabend den 19. Juli 1851.

J Vekanntmach ungen.Der Kupferſchmiedemeiſter Köppe hierſelbſt hat für den Spritzenverband von Cracau eine Feuerſpritze neu erbaut,
die ſich nach dem Urtheile von Sachverſtändigen, insbeſondere durch ihre zweckmäßige Bauart auszeichnet.

Jch mache hierauf aufmerkſam und empfehle denjenigen Gemeinden des reiſes, bei denen ein Bedürfniß zur
Reparatur alter, oder Anſchaffung neuer Feuerſpritzen hervortreten ſollte, ſich vorkommenden Falls an den Herrn Köppe
zu wenden.

Merſeburg, den 10. Juli 1851. Der Königl. Landrath Weidlich.

Auf den Antrag der Fiſcherinnung hierſelbſt mache ich bekannt, daß das Fiſchen in der Saale, Elſter, Luppe
und ſonſtigem Gewiäſſer für alle Diejenigen, welche nicht ein beſonderes Recht dazu erlangt haben, verboten und ſelbſt das
Angeln nicht erlaubt iſt. Das Herzogliche Reſeript vom 23. Auguſt 1770 ſchreibt vor, daß dem zu ſehr eingeriſſenen
Angeln und Fiſchen, ſo durch müßige Leute, die deſſen ohnehin nicht befugt ſind, exereirt wird, bei der in der Fiſchordnung
enthaltenen Strafe nachdrücklich geahndet werde.

Nach der Fiſchordnung von 1689 und 1711 wird jedes unbefugte Fiſchen mit zwei neuen Schocken und Verluſt
des Zeuges beſtraft.

Ebenſo iſt den Müllern die Anbringung von ſogenannten Schwendrichen, ſo wie die Anlegung von Fiſchkaſten
auf den Wehren bei unnachläſſiger Leibes- oder anſehnlicher willkührlicher Geldſtrafe verboten.

Da dieſe Beſtimmungen auch jetzt noch ihre Gültigkeit haben, ſo werden hiernach alle Diejenigen, welche ſich bei
derartigen Uebertretungen betreffen laſſen, zur Unterſuchung und Strafe gezogen werden.

Merſeburg, den 15. Juli 1851. Der Königl. Landrath Weidlich.

Standpunkte.
Wenn es irgend eine Zeit gegeben hat, in der die

Wahrheit, daß in den Schickſalen der Völker eine höhere
Hand waltet, gleichſam mit Händen zu greifen war, ſo iſt
es unſere Zeit. Was iſt in den letzten drei Jahren nicht
aufgeboten worden, um eine neue Ordnung der Dinge her-
beizuführen und die alte zu beſeitigen! Und was iſt durch
allen dieſen Kräfteaufwand erreicht worden Nichts als die
Rückkehr zum Alten! Erwägen wir, daß dies in Niemandes
Plane lag und doch geſchehen muß, ſo drängt es uns, über
den niedrigen Standpunkt der Betrachtung der Dinge hinaus
zu gehen, auf dem die heutige Welt ſteht, und uns wieder
zu jenem Standpunkte zu erheben den unſere Väter inne
hatten, wenn ſie behaupteten „Der Menſch hat wohl die
Abſicht, aber nicht den Erfolg in ſeiner Gewalt; er iſt Herr
über ſein Wollen, aber nicht über das Ausführen des Ge-
wollten.“ Jn dem Maaße als dieſer Standpunkt verlaſſen
worden iſt, hat der Menſch aufgehört, ein Werkzeug Gottes
ſein zu wollen und in dem Maaße als er dieſen Willen
verloren hat, iſt er ohnmächtig geworden. Nur der chriſt-
liche Standpunkt der Betrachtung der Dinge, wie er unſern
Vätern eigen war, ſchützt uns vor ſolcher Ohnmacht, denn
er ſchützt uns vor Unternehmungen die eben nur den eige-
nen Willen ausführen ſollen. Der menſchliche Wille iſt nur
mächtig als Träger eines höhern Willens; als Träger ſeiner
eigenen kurzſichtigen Pläne wird er gewöhnlich zu Schanden.
Weil unſere Zeit keinen höhern Willen kennt, in dem Ab-
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ſehen von Gott ihre Größe, in der eigenen Einſicht ihre
Weisheit, in der eigenen Kraft ihre Macht ſieht, iſt ſie bei
all ihrer Größe ſo klein, bei all ihrem Wiſſen ſo unwiſſend,
bei all ihrer Macht ſo ohnmächtig daß man darüber er-
ſtaunen muß. Die letzten drei Jahre, die wir hinter uns
haben, ſind reich an Thatſachen, die uns demüthig machen
und uns zum Bewußfein bringen können, was uns fehlt
das Getragenſein von Gott, das Handeln in ſeinem Namen
das Wollen nur ſeines Willens, die Fügung in ſeine Ordnung

Nicht einzelne hervorragende Perſönlichkeiten, nicht ein
zelne Parteien, nicht einzelne Stämme und Regierungen ſind
ſchuld, daß der kreißende Berg eine Maus geboren hat,
ſondern einzig und allein der verkehrte Geiſt, der uns alle
ohne Ausnahme in uns drei Jahre lang an der Naſe herum
geführt hat. Möge die Demüthigung die wir erfahren
haben, dazu dienen, daß wir dieſen verkehrten Geiſt auf-
geben und einen neuen Geiſt in uns einziehen laſſen, einen
Geiſt, der vor allen Dingen dem Geiſte Gottes nicht wider-
ſtrebt, der ſich in Privatdingen an das Gewiſſen, in öffent-
lichen Dingen an die Obrigkeit hält, die Gewalt über uns
hat. Dann werden ſich unſre Zuſtände bald ändern und
beſſern dann werden die drei letzten Jahre nicht vergeblich
an uns vorüber gegangen ſein, ſondern Frucht tragen, über
ſchwenglich mehr werth, als alle politiſchen Pläne, die in
denſelben ungausgeführt geblieben ſind.
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Ein Beitrag zur was Friedrich's des
roßen.Jn der „Königl. privilegirten Berliniſchen Staats und

gelehrten Zeitung“, 149ſtes Stück. Dienstag den 14. Decbr.
1779 heißt es:

„Von Seiner Königl. Majeſtät Höchſt Selbſt abgehal-
tenes Protocoll, den 11. December 1779. Ueber die drei

Auf die Allerhöchſte Frage: Wenn man eine Sentenz,
gegen einen Bauer, ſprechen will, dem man ſeinen WagenKuß Pflug und Alles genommen hat, wovon er ſich nähren

und ſeine Abgaben bezahlen ſoll: Kann man das thun
iſt von ſelbigen mit Nein geantwortet.

Ferner: kann man einem Müller, der kein Waſſer hat,
und alſo nicht mahlen und auch nichts verdienen kann, die
Mühle deshalb nehmen, weil er keine Pacht bezahlt hat:
Jſt das Gerecht?

wurde auch, mit Nein, beantwortet:
Hier iſt nun aber ein Edelmann, der will einen Teich machen,
und um mehr Waſſer in den Teich zu haben, ſo läſſet er
einen Graben machen, um das Waſſer aus einem kleinen
Fluß, der eine Waſſermühle treibet, in ſeinen Teich zu lei
ten, der Müller verliert dadurch das Waſſer, und kann nicht
mahlen und wenn das noch möglich wäre, ſo iſt es, daß
er im Frühjahr 14 Tage, und im ſpäten Herbſt auch etwa
14 Tage mahlen kann Dennoch wird prätendirt, der Müller
ſoll ſeine Zinſen nach wie vor geben, die er ſonſt entrichtet
hat, da er noch das volle Waſſer von ſeiner Mühle gehabt.
Er kann aber die Zinſen nicht bezahlen, weil er die Ein-
nahme nicht mehr hat: Was thut die Cüſtriniſche Juſtiz?
ſie befiehlt, daß die Mühle verkauft werden ſoll, damit der
Edelmann ſeine Pacht kriegt: und das hieſige Cammerge-
richtstribunal approbirt ſolches! das iſt höchſt ungerecht, und
dieſer Ausſpruch Sr. Königl. Majeſtät Landesväterlichen
Jntention ganz und gar entgegen: Höchſtdieſelben wollen
vielmehr, daß Jedermann, er ſei vornehm oder geringe,
reich oder arm, eine prompte Juſtiz adminiſtrirt, und einem
jeglichen dero Unterthanen ohne Anſehen der Perſon und
des Standes, durchgehends nie unpartheyiſches Recht wider
fahren ſoll: Sr. Königl. Majeſtät werden daher, in An
ſehung der wider den Müller Arnold, aus der Pommeetziger
Krebsmühle, in der Neumark, abgeſprochenen, und hier ap
probirten, höchſtungerechten Sentenz, ein nachdrückliches
Exempel ſtatuiren, damit ſämmtliche Juſtiz-Collegia, in allen
den Provinzen, ſich daran abſpiegeln, und keine dergleichen
grobe Ungerechtigkeiten begehen mögen: denn ſie müſſen nur
wiſſen, daß der geringſte Bauer, ja, was noch mehr iſt, der
Bettler, ebenſowohl ein Menſch iſt, wie Se. Majeſtät ſind,
und dem alle Juſtiz muß wiederfahren werden, indem vor
der Juſtiz alle Leute gleich ſind, es mag ſein ein Prinz, der
wider einen Bettler klagt, oder auch umgekehrt, ſo iſt der
Prinz vor der Juſtiz dem Bauer gleich: Und bei ſolchen
Gelegenheiten muß pur nach der Gerechtigkeit verfahren wer

den, ohne Anſehn der Perſon! Darnach mögen ſich die
Juſtiz Collegig in allen Provinzen nur zu richten haben
und wo ſie nicht mit der Juſtiz, ohne Alles Anſehn der
Perſon und des Standes, gerade durchgehen, ſondern die
natürliche Billigkeit bei Seite ſetzen ſo ſollen ſie es mit
Sr. Majeſtät zu thun kriegen. Denn ein Juſtiz-Collegium,
das Ungerechtigkeiten ausübt, iſt gefährlicher und ſchlimmer
wie eine Diebesbande, vor die kann man ſich ſchützen, aber
vor Schelme, die den Mantel der Juſtiz gebrauchen um
ihre üble Passiones auszuführen, vor die kann ſich kein
Menſch hüten, die ſind ärger, wie die größten Spitzbuben,

Cammer- Gerichts Räthe Friedell, Graun und Ransleben.
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die in der Welt ſind, und meritiren eine doppelte Beſtrafung.
Uebrigens wird den Juſtiz-Collegiis zugleich bekannt gemacht,
daß Seine Majeſtät einen neuen GroßCanzler ernannt haben
Höchſtdieſelben werden aber demohnerachtet, in allen Pro
vinzien, ſehr ſcharf dahinter her ſein, und beſtellen auch hier
mit auf das nachdrücklichſte: Erſtlich: Daß alle Prozeſſe
ſchleunig geendigt werden. Zweitens: daß der Nahme der
Juſtiz durch Ungerechtigkeit nicht profanirt wird. Drittens:
daß mit einer Egalité gegen alle Leute verfahren wird, die
vor die Juſtiz kommen es ſei ein Prinz oder ein Bauer,
denn da muß Alles gleich ſein. Wofern aber Sr. Königl.
Majeſtät, in dieſen Stücken einen Fehler finden werden, ſo
können die Juſtiz- Collegia ſich nur im Voraus vorſtellen,
daß ſie nach Rigeur werden geſtraft werden ſowohl der
Präſident als die Räthe, die eine ſo üble mit der offenbaren
Gerechtigkeit ſtreitende Sentenz ausgeſprochen haben. Wor-
nach ſich alſo ſämmtliche Juſtiz-Collegig in allen Dero Pro-
vinzien ganz eigentlich zu richten haben.

Friedrich.“Berlin, den 11. December 1779.

Berlin vor 200 Jahren.
Jn dem ſoeben erſchienenen erſten Bande von Vehſe's

„Geſchichte der deutſchen Höfe“ findet ſich auch eine Schil-
derung Berlins unter dem großen Kurfürſten. Vor 200
Jahren war danach Berlin an der Spree ein Städtchen von
6000 Einwohnern. Jn den Straßen liefen die „Schin
kenthierchen“ umher frei und ungehindert. Die Stadt war
nicht gepflaſtert, und die zu Markte kommenden Bauern
wurden polizeilich angehalten bei der Heimfahrt die leeren
Wagen mit dem Schmutze zu füllen, den man ohne Weite-
res aus den Häuſern auf die Straße warf. Was von den
Bauern ſo nicht mitgenommen wurde, ließ die Polizei ohne
Weiteres wieder in die Häuſer zurückwerfen.

Jn Sangerhauſen iſt ein Kindermord auf merkwürdige
Weiſe entdeckt worden. Mehre Kinder ſpielten nämlich hin
ter einem Hauſe der Mühlgaſſe. Eines derſelben bemerkte
auf dem Spielplatze einen ſtarken Bindfaden und ergriff
denſelben, um ſich davon eine Peitſche zu ſeinem Kreiſel zu
machen. Da aber der Bindfaden in der Erde ſtak und ſich
nicht herausziehen laſſen wollte, ſo leiſteten die Spielgenoſ
ſen Hilfe und zogen in gemeinſchaftlicher Kraftanſtrengung
ein mit dieſem Faden umſchlungenes Bündel hervor, in
welchem ſie ein neugebornes Kind erblickten. Eine von der
Ortsbehörde ſofort veranlaßte Unterſuchung bewirkte noch
an demſelben Tage die Entdeckung der Mörderin.

In Thüringen lebte ein Landprediger, der hatte ſich,
um ſeine Muſeſtunden auszufüllen, das Fach der Alterthums-
forſchung erwählt. Nun hatte er eines Tages in der Erde
eine thönerne gebrannte Figur gefunden, die ihm viel Freude
und viel Kopfbrechens machte, denn er merkte wohl, daß
etwas ganz beſonderes dahinter ſtecken müſſe. Endlich ſtudirte
ers heraus, es war kein Zweifel mehr, es war ein ägypti-
ſches Götterbild mit einem Thierkopf, eine Jſis und er
ſetzte ſich hin und ſchrieb mit großer Sorgfalt eine lateiniſche
Abhandlung darüber de Iside Germanorum, worin er aus
dieſer Entdeckung kärglich bewies, daß die alten Deutſchen
ägyptiſche Gottheiten gekannt und verehrt hätten. Die
Diſſertation war aber noch nicht gedruckt, als ein Förſter,
der ſein guter Freund war, den Prediger beſuchte. Natür
lich kam der Prediger im Geſpräch auch ſehr bald auf den
Gegenſtand, der ſein Herz beſchäftigte, und zeigte dem Freunde
den ſeltenen Fund. „Weißt du, was das iſt?“ ſagte dieſer
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„Gieb mal her, auf dem Dinge muß ſich pfeiffen laſſen.
Und „hii!“ that er einen gellenden Pfiff. „Das iſt ein
Querfurter Wieſeneſel, dem die Beine abgebrochen ſind.
Das ſind nämlich kleine Eſel von Thon, die in Buerfurt
alle Jahre zu einem gewiſſen Jahrmarkte zum Andenken an
eine alte Begebenheit von den Töpfern gemacht werden. Die
Diſſertation blieb ungedruckt und das war das Beſte bei
der Geſchichte.

Wie bedeutend die Jagdlaſten im Miettelalter waren,
davon giebt der Fürſt Barnabo Visconti ein trauriges Bei-
ſpiel. Dieſer Fürſt hielt zu ſeinem Vergnügen nicht weni-
ger als fünftauſend Jagdhunde, welche ſämmtlich den Bür-
gern und Bauern ſeines kleinen Staates zur Verpflegung
übergeben wurden. Die Aufſeher über dieſes Heer von
Hunden wurden mehr gefürchtet als irgend ein anderer Staats
beamter, denn harte Strafen drohten denen, die in ihrer
Pflege nachläſſig befunden wurden. Zweimal im Laufe
jeden Monats unterſuchten ſie die unfreiwilligen Koſtgänger;
wehe denen, deren Pflegebefohlenen entweder zu mager oder
zu fett befunden wurden, denn ſelbſt im letzteren Falle ent
gingen ſie der Strafe nicht. Dafür war aber der Fürſt eben
ſo prachtliebend als mildthätig. Auf ſeiner Tafel erſchienen
bei großen Gaſtmahlen ganze Lämmer, Kälber und Hirſche
vergoldet oder verſilbert als Schaugerichte, die nach been-
detem Mahl dem Volk überlaſſen wurden.

Die „Elb. Anz.“ enthalten folgende Dankſagung: Von
Jugend auf habe ich ſtets an einem rheumatiſchen Reißen
in allen Kleidern gelitten. Vergebens habe ich mich an die
renomirteſten Aerzte gewendet vergebens Allopathie, Homöo-
pathie, Hydropathie, Sympathie und was es ſonſt noch
für „pathieen“ geben mag, verſucht: ſie alle ließen mich im
Stich. Da griff ich denn zuletzt in der Zerriſſenheit meiner
Beinkleider nach einer galvano-electriſchen Rheumatismus-
kette: und ſiehe! nach wenigen Minuten waren ſämmtliche
Riſſe geheilt. An der Stelle, wo die Kette gelegen hatte,
fanden ſich mehrere Flicken ein, deren weiterer Entwickelung
ich noch entgegen ſehe.

Am 5. Sonntag nach Trinitatis predigen in der
Schloß und Domkirche: Vorm. Herr Adji. Weiß (Abſchiedspredigt)

Nachm. Herr Diac. Simon.
Stadtkirche: Vorm. Herr Diaconns Hartung Nachm. Herr Cand.

Weiße. Beichte z8 Uhr.
Abends 8 Uhr Bibelſtünde in der Bürgerſchule: Herr Diac. Hartung

Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Paſtor Braune.

Bekanntmachungen.
Nothwendige Subhaſtation.

Das dem Einwohner Johann Gottfried Hübner ge-
hörige, zu Teuditz gelegene und im Hypothekenbuche suh
Nr. 64. verzeichnete Wohnhaus nebſt Zubehör, rein abge
ſchätzt auf 150 Thlr. 21 Sgr. 3 Pf., ſoll im Termine

am 31. October 1851, Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelle meiſtbietend verkauft werden.

Taxe und Hypothekenſchein können in unſerer Regiſtra
tur eingeſehen werden.

Lützen, den 5. Juli 1851.
Königliche Kreis-Gerichts-Commiſſion,

Erſten Bezirks.
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Bekanntmachung.
Poſtdampfſchiff- Verbindung zwiſchen Stettin

und Kopenhagen.
Vom 18. d. M. ab wird zwiſchen Stettin und Kopen-

hagen eine wöchentlich zweimalige Poſtdampfſchiff Verbin
dung ſtattfinden. Dieſelbe wird durch zwei für die Beför
derung der Paſſagiere auf das Bequemſte eingerichtete Poſt
dampfſchiffe von reſp. 200 und 120 Pferdekraft in folgender
Weiſe bewirkt werden

aus Stettin: Dienstag und Freitag Mittags, nach
Ankunft des erſten Eiſenbahnzuges von
Berlin;

in Kopenhagen: Mittwoch und Sonnabend früh;
umgekehrt:

aus Kopenhagen: Sonntag u. Mittwoch Nachmittags
in Stettin: Montag und Donnerstag Vormittags, zum

Anſchluß an den zweiten (Mittags) Eiſen
bahnzug nach Berlin.

Das Dienstags von Stettin abgehende Schiff ſteht mit dem
Mittwoch Mittags von Kopenhagen nach Gothenburg und
Chriſtiania abfahrenden Norwegiſchen Dampfſchiffe in genauem
Zuſammenhange und vermittelt auf dieſe Weiſe eine unun-
terbrochene Verbindung mit Gothenburg und Norwegen.
Das Paſſagiergeld für die Reiſe von Stettin reſp. Swine
münde nach Kopenhagen oder umgekehrt beträgt für den
erſten Platz 73 Thlr. für den zweiten Platz 54 Thlr. und
für einen Deckplatz 3 Thlr. Preuß. Courant.

Kinder unter 12 Jahren zahlen die Hälfte der Taxe.
Familien, welche auf einen Paß reiſen, genießen eine

Moderation.
Für die Benutzung einer Extra -Kajüte iſt außer dem

Paſſagiergelde des erſten Platzes für ſämmtliche Plätze in
der Kajüte noch eine Zulage von 33 Thalern zu entrichten.
Jeder erwachſene Paſſagier hat 100 Pfund und jedes

Kind 50 Pfund Gepäck frei. Für das Uebergewicht wird
pro 100 Pfund Thaler bezahlt.

Bei dem Abgange von Stettin findet die Viſirung der
Päſſe für die Reiſe nach Kopenhagen am Bord des Schiffes
ſtatt. Die von Berlin e. kommenden Reiſenden können ſich
daher ſogleich an Bord begeben. Die Päſſe der von Kopen-
hagen ankommenden Paſſagiere werden während der Fahrt
von Swinemünde nach Stettin am Bord des Schiffes viſirt.

Die Zollabfertigung in Stettin findet ohne allen Auf-
enthalt ſogleich bei der Ankunft ſtatt.

Für einen Wagen mit 4 Rädern ſind 15 Thaler, für
einen Wagen mit 2 Rädern 9 Thaler, für ein Pferd 12 Tha
ler und für einen Hund z Thaler Preuß. Courant an Paſ-
ſagegeld zu zahlen.

Güter werden gegen billige Fracht befördert.
Für die Tour von Stettin nach

gekehrt beträgt das Paſſagiergeld 13 Thaler, für Domeſtiken
in Begleitung ihrer Herrſchaft nur z Thaler Pr. Courant.

Die Expedition der Schiffe in Stettin und Swinemünde
wird durch die Ortspoſtanſtalten beſorgt.

Die gegenwärtig durch das Königl. Poſt-Dampfſchiff
„Königin Eliſabeth“ wöchentlich einmal unterhaltenen Fahr-
ten zwiſchen Stettin und Kopenhagen werden mit dem Be-
ginne der nach dieſer Ankündigung ins Leben tretenden wö-
chentlich zweimaligen Verbindung eingeſtellt und wird das
gedachte Schiff aus Stettin zum letzten Male Montag den
16. und aus Kopenhagen Dienstag den 17. d. M. abge-
fertigt werden. Berlin, den 13. Juni 1851.

General-Poſt-Amt.
Schmückert.

Swinemünde oder um-
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Vom 16. Juli e. wird zwiſchen Merſeburg und Leip-

zig eine tägliche 6ſitzige Perſonenpoſt gegen 5 Sgr. Fahr-
eld pro Perſon und Meile eingerichtet, welche aus Merſe-ung 5 Uhr früh und aus Leipzig 7 Uhr Abends abgefertigt

und in 3 r rer befördert wird. Jederzaſſagier hat 30 Pfd. Gepäck frei.erſebag, den 13. Juli 1851.

t Der Ober- Poſt Director Strahl.

Auctivn.Jn dem Gute suh Nr. 15. zu Bedra ſollen auf
den 24. Juli, von früh W Uhr,

mehrere Meubles, Haus und Wirthſchaftsgeräthe, auch ein
neuer Hamburger Stuhlwagen mit Tafelſitzen und Verdeck
und ein ausgeſchlagener Korbſchlitten, auch Nutz und Brenn
holz, an den Meiſtbietenden verkauft werden.

Heu- Verkauf.
20 bis 25 Fuder in Schober ſtehendes gutes Schaaf-

heu, auf der Königlichen Wieſe in der Wegwitzer Aue, ſind
vom 17. bis 28. Juli zu verkaufen.

Wegwitz, den 16. Juli 1851.
Blumentritt Conſ.

Einem verehrten Publikum die ergebene Anzeige, daß
ich nicht mehr Burgſtraße bei Madame Feldrapp, ſondern
Saalgaſſe bei dem Schloſſermeiſter Baar wohne; ich bitte,
das mir zeither geſchenkte Vertrauen auch in meiner jetzigen
Wohnung zu Theil werden zu laſſen.

Die verwittw. Schneidermeiſter Jäger.

Jm Verlage von E. Wengler in Leipzig iſt
erſchienen und in der hierortigen Buchhandlung zu haben

Das illuſtrirte Frauenzimmer.
Humor, Satire und Wahrheit.

Motto Ein Weib, wie alle Weiber
Ein Complott und eine Race.

Shakespeare.
Dritte verbeſſerte und mit 15 Holzſchnitten vermehrte Auflage.
Kl. 12. 136 Seiten mit Bilder-Umſchlag. Geh. 10 Ngr.

Dieſes Buch iſt luſtig und ernſt, wie man will; es iſt
pikant, keck, humoriſtiſch, ſatiriſch und wahr! Was nur
in dieſen Beziehungen über die Frauenzimmer in Proſa und
Poeſie je geſagt iſt, enthält es in einem Guß! Unver-
heirathete Männer werden durch dieſes Buch belehrt, ver-
heirathete müſſen ſich (wenn auch heimlich) darüber ergötzen,
wie der Nagel ſtets auf den Kopf getroffen Junggeſellen
können ihren Triumph darin feiern, auch Troſt darin finden
für ihre Eheloſigkeit.

Den Damen wird das Buch aber jener Spiegel ſein,
der ihnen klar zeigt, wie ſie nicht ſein ſollten!

Jemand, der im Beſitze eines baaren Capitals von
mindeſtens 25,000 Mark Banco iſt, ladet ſpeeulative Per
fonen zu einer

vortheilhaften Offerte
ein und wird ſich, wegen der geringfügigen Leiſtungen, mit
den Anfragenden leicht verſtändigen.

Man bittet portofreie Anfragen behufs der weiteren Be
förderung mit A. O. poste restante Lühbeck zu bezeichnen.
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Das diesjährige Obſt im hieſigen Schloßgarten Ab-hange ſoll aus freier Hand perpachtet werden. Liebhaber

haben ſich deshalb zu melden bei
dem Schloßgärtner Steubecke.

Merſeburg, den 19. Juli 1851.

Grosse Musikauſſührung
Sonnabend den 26. Juli 1851, Nachmitt. 5 Ahr,

im
Königl. Schauſpielhauſe zu Lauchſtädt,

unter gefälliger Mitwirkung eines auswärtigen bedeutenden
Sänger- und Orcheſter-Perſonals

Guſtav Adolph,
Oratorium in 3 Abtheilungen.

Gedichtet von D. Sachſe, in Muſik geſetzt von F. Arnold.
Billets zur Loge à 15 Sgr., zum Parterre à 10 Sgr.,

zur Seitenloge à 5 Sgr., zur Gallerie à 4 Sgr. und Tert-
bücher à 23 Sgr. ſind an der Kaſſe zu bekommen. Dutzend-
Billets zur Loge à 5 Thlr. zum Parterre à 3 Thlr. und
Textbücher à Stck. 21 Sgr. werden bis inel. 25. Juli in Mer
ſeburg bei Herrn Thomas Weddy und in Lauchſtädt
bei Herrn Schick ausgegeben.

Nach dem Concert iſt Ball im Königl. Salon.
Arnold, Cantor.

e Funkenburg.
Sonntag den 20. d. Mts. Concert vom Müſikchor des

12. Huſaren-Regiments. Anfang 3 Uhr. Noack.
An den beiden erſten Tagen des Vogelſchießens, Sonn
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tag und Montag, findet im großen Saale Tanzmuſik
ſtatt. Entré für Herren 74 Silbergroſchen. Anfang Abends

7 Uhr. Sobbe.Merſeburg, den 17. Juli 1851.
Das Sternſchießen mit Büchſen in Reu-

mark findet erſt den 3. Auguſt a e. ſtatt.
Herm. Kühn.

Einladung.Zum Kirſchfeſt und Tanzvergnügen,
den 20. Juli, ladet ergebenſt ein

Röſſen, den 17. Juli 1851.
Eine anſtändige Belohnung wird Demjenigen zuge

ſichert, welcher die am 15. d. M. auf dem Wege von der
Reſſourge nach der Leonhardtſchen Bierbrauerei verloren ge
gangene goldene Cylinderuhr nebſt goldener Panzerkette in
der Expedition d. Bl. abgiebt.

Sonntag
W. Reichel.

Es iſt an vergangener Mittwoch vom Vorwerk bis in
die Riſchmühle, von da zurück in die Breiteſtraße bis bei
dem Bäckermeiſter Kraft, der 2te Theil von Zigeuner und
Edelleute, ein Roman von Aug. Th. Weniger, verloren ge
gangen. Der ehrliche Finder wird gebeten, ihn gegen eine
Belohnung beim Glaſermeiſter Herrn Lange am Roßmarkt
abzugeben.

Bekanntmachungen aller Art werden bis
Montag und Donnerstag Abends erbeten,

e können aber auch zur Bequemlichkeit im
Laden des Herrn G. Lots am Markt abgegeben
werden.

S
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